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Der Tierquäler verhöhnte die Behörden
Zeitweise wurde der Bauernhof in Hefenhofen zum rechtsfreien Raum

Die Untersuchungskommission
zum Fall Hefenhofen legt eine
Reihe von Versäumnissen und
Fehlern offen. Und sie zeigt,
wie der fehlbare Tierhalter
die Autorität der Thurgauer
Behörden untergrub.

JÖRG KRUMMENACHER, FRAUENFELD

Ein rechtsfreier Raum: Das war der Hof
des verurteilten Tierquälers Ulrich Kes-
selring während eines Jahrzehnts. Der
Schlussbericht der Untersuchungskom-
mission, der seit Mittwoch vorliegt,
schildert dies anschaulich anhand eines
Vorfalls vom 1. Juli 2015. Das Veterinär-
amt hatte die Sicherstellung eines ver-
letzten Fohlens angeordnet, die Polizei
war auf dem Hof vorgefahren. Sie hin-
derte Kesselring aber nicht daran, das
Tier mit einem Bolzenschussgerät zu
töten und mit einem Messer zu entblu-
ten. Die Staatsanwaltschaft verfügte
daraufhin die Sicherstellung wenigstens
eines verletzten Beins.Auch dies beein-
druckte Kesselring nicht: Er gab es nicht
heraus, unterzeichnete aber gemäss Pro-
tokoll «den Erhalt des Herausgabe-
befehls mit einem grossen Lachen».
Dieses «grosse Lachen», so stellt die
Untersuchungskommission fest, habe in
den Köpfen der Betroffenen noch sehr
lange nachgewirkt.

Kurzum: Kesselring machte die Be-
hörden des Thurgaus lächerlich, er unter-

grub die staatliche Autorität. Und: Die
Behörden liessen dies zu, wie anhand
zahlreicher unrühmlicher Episoden dar-
gestellt wird.

«Erschütterte» Regierung

Die Untersuchungskommission hat die
Vorgänge in Hefenhofen fein säuberlich
aufgelistet, hat Akten im Umfang von 46
Bundesordnern aufgearbeitet, 49 Befra-
gungen durchgeführt und Ulrich Kessel-
ring angehört. Ihr Schlussbericht hat die
Thurgauer Regierung «betroffen bis er-

schüttert» zurückgelassen, wie Regie-
rungspräsidentin Cornelia Komposch
eingestand. Die Behörden, so zeigt der
Bericht, waren hin- und hergerissen zwi-
schen Deeskalation und Repression,
aber auch in Sorge um die Sicherheit der
Mitarbeitenden. Denn immer wieder
kamen aus dem Mund des Tierhändlers
Morddrohungen, mehrfach wurde er auf
seinem Hof tätlich.

Weil die Kommunikation zwischen den
involvierten Ämtern nicht funktionierte,
weil sich Veterinäramt und Kantonspoli-
zei zuweilen gar in Meinungsverschieden-
heiten darüber aufrieben, was unter poli-
zeilicher Vollzugshilfe zu verstehen sei,
blieb das eigentliche Ziel,die Gewährleis-
tung des Tierwohls auf dem Hof, ohne
Chance. Vor diesem Hintergrund fühlte
sich Kesselring in seinemTun bestärkt.So
lautete denn auch die Einschätzung eines
Betroffenen: «Alle hatten Angst vor
Ulrich Kesselring. Dieser kann sich alles
erlauben, und es passiert nie etwas.»

Die Kommission spricht von einer
ganzen Reihe von taktischen, strategi-
schen und rechtlichen Fehlern. Das
Grundproblem habe darin bestanden,

dass Probleme nicht diskutiert und dem
Departementschef unterbreitet worden
seien, hält die Kommission fest.

Fehler beging auch die Regierung.
Dieser sei zu wenig bewusst gewesen,
dass sie durchaus Steuerungsmöglichkei-
ten gehabt hätte, das Unheil zu verhin-
dern. Ein zumindest teilweises Tierhalte-
verbot auf dem Hof in Hefenhofen wäre
bereits in den Jahren 2007/2009 ange-

zeigt gewesen, also zehn Jahre vor der
Zwangsräumung Anfang August des ver-
gangenen Jahres.

Die Thurgauer Regierung zeigte sich
am Mittwoch einsichtig. Man habe die
Dimension des Falls sicher unterschätzt.
Die Kritik durch die Untersuchungs-
kommission werde akzeptiert. Die
Schuld für die behördlichen Fehlent-
scheide und Versäumnisse sei indes nicht

«einem Amt oder einer Person» anzulas-
ten, sagte Regierungspräsidentin Corne-
lia Komposch. Personelle Konsequenzen
werde es deshalb keine geben.

Im Namen des vollständig vor den
Medien anwesenden Regierungsrats ent-
schuldigte sie sich für das Tierleid und
die Fehler, die passiert sind: «Es wurde
Unrecht geduldet.» Die Regierung
nehme den Bericht als Basis, um Mass-
nahmen zu ergreifen, denn eine Situation
wie in Hefenhofen werde der Regie-
rungsrat «nicht mehr zulassen». Der Fall
sei nicht repräsentativ für den Thurgau
und seine Bürger.

«Tierleid – nie mehr Hefenhofen», so
stand auf Plakaten, welche Tierschützer
am Rand der Medienkonferenz in
Frauenfeld präsentierten. Zumindest in
diesem Punkt waren sie sich einig mit der
Regierung. Erwin Kessler vom Verein
gegen Tierfabriken kritisierte indes von
der Regierung angekündigte organisato-
rische Verbesserungen als «ein grosses
Blabla» ohne Wirkung, da die verant-
wortlichen Personen, namentlich Kan-
tonstierarzt Paul Witzig und Regierungs-
rat Walter Schönholzer, weiterhin auf

ihren Posten blieben. «Unfähigkeit», so
Kessler, «kann nicht organisatorisch
kompensiert werden.»

Verbesserungen empfohlen

«Nachher ist man immer gescheiter», be-
tonte der Leiter der Untersuchungskom-
mission, Hanspeter Uster, vor den
Medien. Aufgabe der Untersuchungs-
kommission war denn auch, Lehren aus
dem Fall Hefenhofen zu ziehen. Wichtig
ist gemäss Uster, dass die Behörden
künftig ihre Führungsverantwortung
übernehmen, mehr Bereitschaft für kon-
troverse Diskussionen zeigen und die
Zusammenarbeit verbessern, dass
kurzum eine neue Kultur innerhalb der
Thurgauer Verwaltung entsteht.

Mehrere Punkte zielen auf eine Opti-
mierung von Vollzug und Verwaltungs-
verfahren beim Tierschutz. So schlägt die
Kommission den Einsatz von Begleit-
gruppen wie auch eine verbesserte juris-
tische Unterstützung für die Veterinär-
ämter vor, ebenso die Schaffung einer
Tierschutzkommission. Die Parteirechte
sollen gestärkt werden: Erwünscht wäre
etwa ein Tierschutzdachverband, dem
ein Beschwerderecht zustehe. Ebenso rät
die Kommission zu mehr Transparenz in
Kommunikation und Informationsaus-
tausch; auch im Thurgau müsse das
Öffentlichkeitsprinzip implementiert
werden. Einige der Massnahmen treffen
sich mit Forderungen des Vereins Global
Animal Law, so wird dafür plädiert, dem
Tier in Tierschutzfällen eine juristische
«Stimme» zu verleihen.

Die Thurgauer Regierung zeigte sich
bereit,mehrereVorschläge aufzunehmen.
Acht Massnahmen, die in ihrer Kompe-
tenz liegen, hat sie bereits beschlossen.
Neben einem verbesserten internen Aus-
tausch und klareren Kompetenzregelun-
gen sticht die personelle und organisato-
rische Verstärkung des Veterinäramts
heraus, das auch einen eigenen Juristen
erhält.Die Zusammenarbeit mit der Kan-
tonspolizei wird verstärkt, so soll im Falle
von Bedrohungen künftig immer die Poli-
zei beigezogen werden. Ebenso werden
die Polizisten im Bereich des Tierschut-
zes besser ausgebildet und für das Tier-
wohl sensibilisiert.Einen Schritt hat auch
die Regierung getan: Sie hat ein Seminar
in Krisenmanagement absolviert.

Derweil beschloss der Bundesrat am
Mittwoch, die Kontrollen für die Tier-
haltung in problematischen Landwirt-
schaftsbetrieben zu intensivieren. Ge-
mäss der revidierten Verordnung müssen
künftig 40 statt wie bisher 10 Prozent der
Kontrollen unangemeldet erfolgen.

Eines der misshandelten Pferde aus dem Hof in Hefenhofen. KARIN HOFER / NZZ

Die Lücken
im Tierschutz schliessen
Kommentar auf Seite 11

Kampf ums Bauen im Grünen
Der Bundesrat will das Raumplanungsrecht lockern – die Umweltverbände wehren sich dagegen mit einer Initiative

Ein Restaurant erweitern oder
Bauernhöfe zu Wohnhäusern
machen: Der Bundesrat möchte
den Kantonen mehr Spielraum
für massgeschneiderte Lösungen
ausserhalb der Bauzonen
zugestehen. Das stösst auf Kritik.

For. Bern · Nach einer langen Entste-
hungsgeschichte mit zwei Vernehmlas-
sungen hat der Bundesrat am Mittwoch
über die Teilrevision des Raumplanungs-
gesetzes entschieden und deren zweite
Etappe an das Parlament verabschiedet.
Bei der ersten Etappe – seit 2014 in Kraft
– ging es um die Verdichtung innerhalb
der Bauzonen und die Reduktion von
überdimensionierten Bauzonen. Jetzt
will der Bundesrat das Bauen ausserhalb
dieser Zonen neu regeln. Die Kantone
unterstützen die Vorlage «in den Grund-
zügen», nachdem sie in den beiden Ver-
nehmlassungen noch kein gutes Haar an
den Vorschlägen der Regierung gelassen
haben. Umwelt- und Naturschutzver-
bände haben dagegen die Lancierung
einer Volksinitiative per Anfang 2019 an-

gekündigt. Damit wollen sie den «Bau-
boom im Nichtbaugebiet» stoppen.

Der Bundesrat nimmt das Anliegen
der Kantone von mehr Spielraum für
massgeschneiderte Lösungen ausserhalb
der Bauzonen auf. Heute sei es im Vor-
alpengebiet oft nicht möglich, das Ver-
pflegungs- und Beherbergungsangebot
auszubauen, sagte Raumplanungsminis-
terin Doris Leuthard am Mittwoch vor
den Medien.

Leuthard: «Kein Blankocheck»

Die Regierung schlägt mit dem Pla-
nungsansatz und der Beseitigungs-
pflicht zwei wesentliche Änderungen
vor. Der Planungs- und Kompensations-
ansatz gibt den Kantonen grössere Frei-
heiten im Umgang mit Bauten ausser-
halb der Bauzone. Die Kantone können
unter bestimmten Voraussetzungen
über die bisherigen Vorschriften hinaus-
gehen. So müssen sie sicherstellen, dass
der Grundsatz der Trennung von Bau-
gebiet und Nichtbaugebiet gewahrt
bleibt. Nutzungen ausserhalb der Bau-
zonen müssen die Gesamtsituation ver-
bessern. So ist beispielsweise der Um-

bau eines Bauernhauses in ein Mehr-
familienhaus mit Kompensations- und
Aufwertungsmassnahmen zu verknüp-
fen. Dazu gehört etwa der Abriss von
störenden, nicht mehr genutzten Bauten
in mindestens gleichem Umfang. Da-
durch werde eine Mehrnutzung ermög-
licht, ohne die Landschaft zusätzlich zu
belasten, sagte Leuthard.

Neben solchen Einzelfällen können
die Kantone Kompensationen auch im
Rahmen eines Nutzungsplans leisten.
Für die touristische Entwicklung könn-
ten sie grünes Licht für den Ausbau des
Verpflegungs- und Beherbergungsange-
bots geben und im Gegenzug die land-
schaftlichen Qualitäten fördern. «Es ist
kein Blankocheck für die Kantone»,
sagte Leuthard. Beide Möglichkeiten
müssen im kantonalen Richtplan vorge-
sehen sein, und der Bund muss diesen
genehmigt haben.

Die zweite Neuerung, die Beseiti-
gungspflicht, sieht den Rückbau von
Bauten ausserhalb der Bauzone vor, falls
diese für ihren ursprünglichen Zweck
nicht mehr benötigt werden. Künftig wer-
den Bewilligungen nicht mehr für die
Ewigkeit, sondern nur noch für einen be-

stimmten Zweck erteilt. Fällt dieser weg
und wird keine andere Nutzung bewilligt,
so muss das Gebäude entfernt werden.
Mit dieser Regelung will der Bundesrat
den Gebäudebestand ausserhalb der
Bauzonen zumindest stabilisieren und so
zum Schutz des Kulturlandes beitragen.

Im Gegensatz zu heute sollen neu
Ausnahmen nicht mehr landesweit ein-
heitlich gelten, sondern auf die Regionen
zugeschnittene Lösungen erlauben.

Gegner: «Zu viele Ausnahmen»

Derzeit liegen rund 590 000 Gebäude
ausserhalb der Bauzonen. Davon sind
190 000 bewohnt. Aufgrund des Struk-
turwandels werden auch künftig land-
wirtschaftliche Gebäude nicht mehr ge-
nutzt. Diese wecken Begehrlichkeiten
für alternative Nutzungen. Ziel des Bun-
desrats sei es, eine massvolle Entwick-
lung zu ermöglichen, verbunden mit
einer Kompensation, sagte Leuthard.
Das Wachstum von Wirtschaft, Bevölke-
rung und Mobilität müsse auch in der
Raumplanung abgebildet werden.

Bereits mit dem Status quo unzufrie-
den sind indes die Umwelt- und Land-

schaftsschutzverbände. Sie kritisieren
die vom Parlament in jüngster Zeit ge-
währten Ausnahmen, welche die Tren-
nung von Bau- und Nichtbaugebiet aus-
höhlen würden. Dazu zählt etwa die
hobbymässige Tierhaltung ausserhalb
der Bauzonen. Mit der vorliegenden
Revision verblieben zu viele Ausnah-
men im Gesetz. Weil ein Referendum
gegen die Revision die Situation beim
kritisierten Status quo belassen würde,
bereiten die Verbände eine Volksinitia-
tive vor. Die Arbeiten dazu sind weit
vorangeschritten, demnächst wird der
Text zur Vorprüfung bei der Bundes-
kanzlei eingereicht. Der Start der
Unterschriftensammlung ist für Anfang
2019 geplant. Mit der Initiative wollen
die Verbände die klare Trennung von
Bau- und Nichtbaugebiet sicherstellen.
Zahl und Flächenverbrauch der Ge-
bäude ausserhalb der Bauzone sollen
künftig nicht mehr steigen.

Die Initiative ist auch als Druck-
mittel ans Parlament zu verstehen. Di-
verse Abstimmungen haben gezeigt,
dass die Stimmbevölkerung für Anlie-
gen des Landschaftsschutzes ein offenes
Ohr hat.

Hanspeter Uster
Leiter der Unter-
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